
Stadtrat  
der Stadt Hartenstein     

Drucksache Nr. SR VI.290/2024 
 für die Sitzung des Stadtrates der Stadt Hartenstein 

am 7. Mai 2024 
 

Einbringer:  Bürgermeister 
 
vorberaten mit: Bauamt und Finanzen 
 
Gegenstand:  Beschluss zur Vergabe und der dazugehörigen außerplanmäßigen  

Aufwendungen und Auszahlungen für die Rauchwarnmelder in der 
Johanniter-Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“, Rudolf-Breitscheid-
Straße 6 in Hartenstein    
 

gesetzliche 
Grundlage:  § 28, 79 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Hartenstein beschließt: 
 

1. die Vergabe der Erneuerung der Rauchwarnmelder in der Johanniter-Kindertages-
stätte „Sonnenstrahl“, Rudolf-Breitscheid-Straße 6 in Hartenstein an die Firma: 
 
Brandschutzservice Wende 
Rudolf-Breitscheid-Straße 36 
08107 Kirchberg 
 
zum Angebotspreis von: 
8.641,78 € (brutto) und 
 

2. zu dessen Finanzierung eine außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Jahr 
2024 in der Kostenstelle 36.52.01.02 Kita_Joh in Höhe von 8.700 EUR. Die Deckung 
erfolgt über liquide Mittel. 

 
 
Begründung: 
 
Die vorhandenen Rauchwarnmelder arbeiten seit einiger Zeit unzuverlässig. So lösen sie 
regelmäßig Fehlalarme aus, die Batterien müssen teilweise nach 6 Monaten gewechselt 
werden. Trotz des Versuches der Abhilfe konnte keine Verbesserung erzielt werden. Die 
Gewährleistung ist bereits abgelaufen. Die neu zu installierenden Rauchwarnmelder sind auf 
dem Handy aufschaltbar. 
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Nach § 79 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO sind außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht (siehe oben) und die Finanzierung 
gewährleistet ist. Die Finanzierung der Maßnahme ist aufgrund der in ausreichender Höhe 
vorhandenen liquiden Mittel gewährleistet. 
 
 
 
Martin Kunz 
Bürgermeister 
 
Beschluss Nr. SR VI…../2024 
Abstimmungsergebnis: 

- Gesetzliche Anzahl der gewählten Stadträte: 16 
- davon anwesend:      
- stimmberechtigt zuzüglich Bürgermeister:   
- Ja-Stimmen:       
- Nein-Stimmen:      
- Stimmenthaltungen:      

 
Nachweis der Veröffentlichung: 
Stadtzeitung Nr. 05/2024 

 
 
 

Martin Kunz 
Bürgermeister 
 
 

 
    


